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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 17. August 1993 NR. 2739 

8o/8o 

EG Oensingen: Gestaltungsplan "Roggenweg" mit Sonderbauvor-=
schriften (Parzellen 762/763) I Genehmigung mit 
Vorbehalt 

Die Einwohnergemeinde Oensingen unterbreitet den Gestaltungs

plan "Roggenweg" mit Sonderbauvorschriften (Parzellen 762/763) 

zur Genehmigung. 

Die Öffentliche Planauflage erfolgte in der Zeit vom 30. Okto

ber bis 29. November 1992. Innerhalb dieser Frist ging die Ein

sprache Urs Hofstetter-Kissling und Mitunterzeichner ein, wel

che vom Gemeinderat am 18. Januar 1993 in allen Punkten abge

wiesen wurde. Der Gemeinderat genehmigte - unter Vorbehalt all

fälliger Einsprachen - den Plan bereits am 19. Oktober 1992. 

I. 

Der vorliegende Plan beinhaltet die Ergänzung des mit RRB 2784 

vom 15. September 1987 genehmigten Zonenplanes, indem er die 

Nutzung und Gestaltung auf den Parzellen GB 762 und 763, welche 

der Wohnzone "Hang unten" zugeteilt wurden, konkretisiert. Der 

Gestaltungsplan mit den Sonderbauvorschriften bezweckt die Er

stellung einer gut ins Orts- und Quartierbild integrierten Ter

rassenhaus-Ueberbauung. Vorgesehen sind 5 nebeneinander ange

ordnete Terrassenhäuser mit je 5 Wohnungen und einer unterirdi

schen Autoeinstellhalle mit 26 Garageboxen. Der Plan regelt 

auch die Anordnung und Gestaltung der auf beiden Grundstücken 

vorgesehenen Neubauten und die Erschliessung ab der Guetstrasse 

mit einer Fussgängerverbindung im Osten in den Hubelweg. Die 
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Planvorlage zeigt ferner die Anordnung der oberirdischen Park

plätze (inklusive Besucherparkplätze), die Erschliessung der 

unterirdischen Einstellhalle, die internen privaten Fussgän

gerverbindungen, die Grünflächen sowie die Begrünungsbereiche 

bei den Flachdächern, die Wintergartenbereiche und teilweise 

auch die Umgebungsgestaltung auf. 

Das vom Gestaltungsplan erfasste Bauvorhaben ist bezüglich Nut

zung, Erschliessung und Gestaltung zonenkonform. Die maximal 

zulässige Ausnützungsziffer inklusive der im Gestaltungsplan 

gewählten Mehrausnutzung von 0.48 (=20%) wird unterschritten 

und mit 0.446 (Mehrausnützung = 11.5%) ausgewiesen. 

II. 

Gegen den Genehmigungsbeschluss und die Abweisung der Einspra

che vom 18. Januar 1993 durch den Gemeinderat erhoben mit 

Schreiben vom 27. Februar 1993 der legitimierte Urs Hofstetter 

und Mitunterzeichner rechtzeitig beim Regierungsrat Beschwerde. 

c 

Das Bau-Departement führte als Instruktionsbehörde des Regie

rungsrates in Plansachen eine Parteiverhandlung in Densingen 

durch, an der die Einsprecher ( 4er-Delegation), die Bauherr

schaft und der Planungspräsident der Gemeinde Densingen teil

nahmen. Unentschuldigt ferngeblieben ist der Gemeinderat bzw. ( 

eine Delegation des Gemeinderates von Densingen, obwohl er zu 

dieser Verhandlung eingeladen wurde. 

Aufgrund dieser Verhandlungen zeichnete sich betreffs einiger 

Beschwerdepunkte eine Lösung ab. Die Beschwerdeführer verlang

ten eine Verschiebung der zu- und Wegfahrt zur unterirdischen 

Einstellhalle und eine Mitbenützung der im Plan ausgewiesenen 

Kehricht-Containerplätze durch die Beschwerdeführer. Die Bau

herrschaft kam den Beschwerdeführern in dieser Hinsicht entge

gen und versprach, die Ein- und Ausfahrt zu verschieben und 

nach der Genehmigung des Gestaltungsplanes Verhandlungen be

treffend Mitbenützung der Kehricht-Containerplätze aufzunehmen. 

Bei dieser Zusicherung ist die Bauherrschaft zu behaften. 
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Gernäss dieser Abmachung wird die Zu- und Wegfahrt zu und aus 

der unterirdischen Einstellhalle nicht wie im aufgelegten 

Plan ausgewiesen - realisiert. Diese wird in den Bereich der 

Mitte der gesamten Ueberbauung verlegt, was einer Aenderung des 

Gestaltungsplanes entspricht. Diese Aenderung erfolgt ohne er

neute Öffentliche Auflage, weil die Beschwerdeführer zugestimmt 

haben. Zeichnerisch ist jedoch der Plan zu ändern und dem Re

gierungsrat nach der Aenderung wieder in verlangter Anzahl zu

zustellen. 

Die Details dieser Aenderung (genaue Lage, genaue Koten und Ra

dien usw.) werden jedoch erst im nachfolgenden Baubewilligungs

verfahren festgelegt. 

Aufgrund dieser Zusicherungen durch die Bauherrschaft haben die 

Beschwerdeführer auf die Behandlung der weiteren Beschwerde

punkte verzichtet und ihre Beschwerde zurückgezogen. Diese wird 

als durch Rückzug erledigt von der Geschäftskontrolle des Re

gierungsrates abgeschrieben; der geleistete Kostenvorschuss 

wird zurückerstattet. 

III. 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt; materiell 

sind gegen den Plan und die Sonderbbauvorschriften keine weite

ren Bemerkungen anzubringen, so dass diese unter Vorbehalt der 

oben in II. erwähnten Zusicherungen genehmigt werden können. 

Es wird 

beschlossen: 

1 . Der Gestaltungsplan "Roggenweg" mit den Sonderbauvorschrif

ten wird unter Berücksichtigung der unter II. der Erwägungen 

gemachten Aenderungen betreffend Lage der unterirdischen 

Einstellhalle und deren Zu- und Ausfahrt genehmigt. 
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2. Die ungefähre Lage der Einstellhalle und deren Zu- und Aus

fahrt sind gernäss den Erwägungen zeichnerisch im Gestal

tungsplan festzuhalten. 

3. Die genaue Lage der Einstellhalle und deren Zu- und Ausfahrt 

sind im Baubewilligungsverfahren festzulegen. 

4. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft, soweit sie mit 

dem vorliegenden Plan in Widerspruch stehen. 

5. Vom RÜckzug der Beschwerde Urs Hofstetter und Mitunterzeich

ner wird Kenntnis genommen; diese wird als gegenstandslos ( 

abgeschrieben und der geleistete Kostenvorschuss zurücker

stattet. 

6. Die Einwohnergemeinde Densingen hat die Genehmigungsgebühr 

von 600 Franken und die Publikationskosten von 23 Franken zu 

bezahlen. 

7. Die Einwohnergemeinde Oensingen wird verhalten, dem Bau-De

partement noch je 4 Exemplare der Sonderbauvorschriften und 

des vorliegenden Gestaltungsplanes (1 Plan reissfest) unter 

der Berücksichtigung der unter II. der Erwägungen genannten 

Aenderungen - versehen mit den Genehmigungsvermerken der Ge

meinde und den Originalunterschriften von Gemeindepräsident ( 

und Gemeindeschreiber - bis zum 30. September 1993 zuzustel

len. 

Staatsschreiber 
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Kostenrechnung EG Oensingen 

Genehrnigungsgebühr: 
Publikationskosten: 

zahlbar innert 
30 Tagen 

Fr. 600.-
Fr. 23.--

Fr. 623.--
--------------------

(Kto. 2005.431.00) 
(Kto. 2020.435.00) 

ES 

Kostenrechnung Urs Hofstetter und Mitunterzeichner, Oensingen 

Rückerstattung 
Kostenvorschuss: Fr. 600.--

--------------------
(aus Kto. 119.57) 

Bau-Departement pw/ss (2), mit Akten Nr.93/ 28(separat) 
Rechtsdienst pw (2) 
Bau-De'i>artement ( br) 
Amt für Raumplanung (3), mit gen. Unterlagen (später) 
Amt für Wasserwirtschaft 
Amtschreiberei Thal-Gäu, 4710 Balsthal, mit gen. Unterlagen 

(später) (einschreiben) 
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2) 
Bau-Departement ss (Für Finanzverwaltung mit Ausgabenanweisung, 

Abteilung Rechnungswesen) 
Sekretariat der Katasterschätzung, mit gen.Unterlagen (später) 
Soloth. Gebäudeversicherung, Baselstrasse 40, 4500 Solothurn 
Baukommission der Einwohnergemeinde, 4702 Oensingen 
Bauverwaltung der Einwohnergemeinde, 4702 Oensingen 
Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde 4702 Oensingen(2), mit 

gen. Unterlagen (folgen später), mit Einzahlungsschein 
(einschreiben) 

Urs Hofstetter-Kissling, Hubelweg 1, 4702 Oensingen, für sich 
und die Mitunterzeichner (2) (einschreiben) 

Amtsblatt, Publikation: 
''Einwohnergemeinde Oensingen: 
Genehmigt werden der Gestalungsplan "Roggenweg" unter Vorbe
halt und die zugehörigen Sonderbauvorschriften". 


